
44	 Gesetz-	und	Verordnungsblatt	für	Mecklenburg-Vorpommern	2021	 Nr.	3

Artikel 1 
Änderungen

Zu	der	Corona-LVO	M-V	vom	28.	November	2020	(GVOBl.	M-V	
S.	1158),	die	zuletzt	durch	Artikel	1	der	Verordnung	vom	8.	Januar	
2021	(GVOBl.	M-V	S.	9)	geändert	worden	ist,	werden	die	Anlagen	
wie	folgt	geändert:

1.	 Anlage	1	Abschnitt	I	Nummer	5	wird	wie	folgt	gefasst:

„5.	 Für	 Kundinnen	 und	 Kunden	 besteht	 die	 Pflicht,	 eine	
Mund-Nase-Bedeckung	 (zum	 Beispiel	 Alltagsmaske,	
Schal,	Tuch)	zu	tragen,	wobei	Kinder	bis	zum	Schulein-
tritt	 und	 Menschen,	 die	 aufgrund	 einer	 medizinischen	
oder	psychischen	Beeinträchtigung	oder	wegen	einer	Be-
hinderung	 keine	 Mund-Nase-Bedeckung	 tragen	 können	
und	dies	durch	eine	ärztliche	Bescheinigung	nachweisen	
können,	ausgenommen	sind.	Die	Pflicht	zum	Tragen	der	
Mund-Nase-Bedeckung	 gilt	 auch	 vor	 Einzelhandelsge-
schäften	und	auf	Parkplätzen.	Das	Abnehmen	der	Mund-
Nase-Bedeckung	ist	unter	Einhaltung	des	Mindestabstan-
des	von	1,5	Meter	zulässig,	solange	es	zur	Kommunika-
tion	 mit	 Menschen	 mit	 Hörbehinderungen,	 die	 auf	 das	
Lippenlesen	angewiesen	sind,	erforderlich	ist.	Beschäftig-
te	mit	Besucherkontakt	sind	in	den	gemeinsam	genutzten	
Innenbereichen	verpflichtet,	eine	Mund-Nase-Bedeckung	
(zum	Beispiel	Alltagsmaske,	Schal,	Tuch)	zu	tragen,	dies	
gilt	nicht,	soweit	sie	durch	eine	geeignete	Schutzvorrich-
tung	geschützt	werden	oder	beim	Verräumen	von	Ware	der	
Abstand	zu	anderen	Personen	ausreichend	gewährleistet	
ist.	Das	Abnehmen	der	Mund-Nase-Bedeckung	ist	unter	
Einhaltung	des	Mindestabstandes	von	1,5	Meter	zulässig,	
solange	es	zur	Kommunikation	mit	Menschen	mit	Hörbe-
hinderungen,	 die	 auf	 das	 Lippenlesen	 angewiesen	 sind,	
erforderlich	ist.“

2.	 Anlage	2	Nummer	6	wird	wie	folgt	gefasst:

„6.	 Für	 Kundinnen	 und	 Kunden	 besteht	 die	 Pflicht,	 eine	
Mund-Nase-Bedeckung	 (zum	 Beispiel	 Alltagsmaske,	
Schal,	Tuch)	zu	tragen,	wobei	Kinder	bis	zum	Schulein-
tritt	 und	 Menschen,	 die	 aufgrund	 einer	 medizinischen	
oder	psychischen	Beeinträchtigung	oder	wegen	einer	Be-
hinderung	 keine	 Mund-Nase-Bedeckung	 tragen	 können	
und	dies	durch	eine	ärztliche	Bescheinigung	nachweisen	
können,	ausgenommen	sind.	Die	Pflicht	zum	Tragen	der	
Mund-Nase-Bedeckung	 gilt	 auch	 vor	 Handwerks-	 und	
Dienstleistungsbetrieben	 und	 auf	 Parkplätzen.	 Das	 Ab-

nehmen	der	Mund-Nase-Bedeckung	ist	unter	Einhaltung	
des	Mindestabstandes	von	1,5	Meter	zulässig,	solange	es	
zur	 Kommunikation	 mit	 Menschen	 mit	 Hörbehinderun-
gen,	die	auf	das	Lippenlesen	angewiesen	sind,	erforder-
lich	ist.	Beschäftigte	mit	Besucherkontakt	sind	in	den	ge-
meinsam	 genutzten	 Innenbereichen	 verpflichtet,	 eine	
Mund-Nase-Bedeckung	 (zum	 Beispiel	 Alltagsmaske,	
Schal,	Tuch)	 zu	 tragen,	dies	gilt	 nicht,	 soweit	 sie	durch	
eine	geeignete	Schutzvorrichtung	geschützt	werden	oder	
beim	Verräumen	von	Ware	der	Abstand	zu	anderen	Perso-
nen	 ausreichend	 gewährleistet	 ist.	 Das	 Abnehmen	 der	
Mund-Nase-Bedeckung	ist	unter	Einhaltung	des	Mindest-
abstandes	von	1,5	Meter	zulässig,	solange	es	zur	Kommu-
nikation	mit	Menschen	mit	Hörbehinderungen,	die	auf	das	
Lippenlesen	angewiesen	sind,	erforderlich	ist.“

3.	 Anlage	3	wird	wie	folgt	geändert:

a)	 Nummer	4	wird	wie	folgt	gefasst:

„4.	 Für	Kundinnen	und	Kunden	besteht	die	Pflicht,	eine	
Mund-Nase-Bedeckung	(zum	Beispiel	Alltagsmaske,	
Schal,	Tuch)	zu	tragen,	wobei	Kinder	bis	zum	Schul-
eintritt	und	Menschen,	die	 aufgrund	einer	medizini-
schen	oder	psychischen	Beeinträchtigung	oder	wegen	
einer	Behinderung	keine	Mund-Nase-Bedeckung	tra-
gen	können	und	dies	durch	eine	ärztliche	Bescheini-
gung	 nachweisen	 können,	 ausgenommen	 sind.	 Die	
Pflicht	 zum	 Tragen	 der	 Mund-Nase-Bedeckung	 gilt	
auch	 vor	 Betrieben	 des	 Heilmittelbereiches	 und	 auf	
Parkplätzen.	 Das	 Abnehmen	 der	 Mund-Nase-Bede-
ckung	ist	unter	Einhaltung	des	Mindestabstandes	von	
1,5	 Meter	 zulässig,	 solange	 es	 zur	 Kommunikation	
mit	 Menschen	 mit	 Hörbehinderungen,	 die	 auf	 das	
Lippenlesen	 angewiesen	 sind,	 erforderlich	 ist.	 Be-
schäftigte	 mit	 Besucherkontakt	 sind	 in	 den	 gemein-
sam	 genutzten	 Innenbereichen	 verpflichtet,	 eine	
Mund-Nase-Bedeckung	(zum	Beispiel	Alltagsmaske,	
Schal,	Tuch)	zu	tragen,	dies	gilt	nicht,	soweit	sie	durch	
eine	 geeignete	 Schutzvorrichtung	 geschützt	 werden	
oder	beim	Verräumen	von	Ware	der	Abstand	zu	ande-
ren	Personen	ausreichend	gewährleistet	 ist.	Das	Ab-
nehmen	der	Mund-Nase-Bedeckung	ist	unter	Einhal-
tung	 des	 Mindestabstandes	 von	 1,5	 Meter	 zulässig,	
solange	 es	 zur	 Kommunikation	 mit	 Menschen	 mit	
Hörbehinderungen,	die	auf	das	Lippenlesen	angewie-
sen	sind,	erforderlich	ist.“

Erste Verordnung zur Anpassung der Anlagen der Corona-LVO M-V*

Vom 20. Januar 2021

Aufgrund	des	32	Satz	1	und	2	des	Infektionsschutzgesetzes	vom	20.	Juli	2000	(BGBl.	I	S.	1045),	das	zuletzt	durch	Artikel	1	des	Gesetzes	
vom	18.	November	2020	(BGBl.	I	S.	2397)	geändert	worden	ist,	in	Verbindung	mit	§	12	Absatz	4	der	Corona-LVO	M-V	vom	28.	Novem-
ber	2020	(GVOBl.	M-V	S.	1158),	die	zuletzt	durch	Artikel	1	der	Verordnung	vom	8.	Januar	2021	(GVOBl.	M-V	S.	9)	geändert	worden	ist,	
verordnet	das	Ministerium	 für	Wirtschaft,	Arbeit	 und	Gesundheit	Mecklenburg-Vorpommern	 im	Einvernehmen	mit	 der	Staatskanzlei	
Mecklenburg-Vorpommern,	dem	Ministerium	für	Inneres	und	Europa	Mecklenburg-Vorpommern,	dem	Ministerium	für	Landwirtschaft	
und	Umwelt	Mecklenburg-Vorpommern,	dem	Ministerium	für	Bildung,	Wissenschaft	und	Kultur	Mecklenburg-Vorpommern,	dem	Minis-
terium	 für	 Energie,	 Infrastruktur	 und	 Digitalisierung	 Mecklenburg-Vorpommern	 und	 dem	 Ministerium	 für	 Soziales,	 Integration	 und	
Gleichstellung	Mecklenburg-Vorpommern:

_____	
*	 Ändert	VO	vom	28.	November	2020;	GS	Meckl.-Vorp.	Gl.-Nr.	B	2126	-	13	-	31
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b)	 Nummer	5	wird	aufgehoben.

c)	 Die	Nummern	6	–	10	werden	die	Nummern	5	–	9.

4.	 Anlage	4	Nummer	4	wird	wie	folgt	gefasst:

„4.	 Für	 Kundinnen	 und	 Kunden	 besteht	 die	 Pflicht,	 eine	
Mund-Nase-Bedeckung	 (zum	 Beispiel	 Alltagsmaske,	
Schal,	Tuch)	zu	tragen,	wobei	Kinder	bis	zum	Schulein-
tritt	 und	 Menschen,	 die	 aufgrund	 einer	 medizinischen	
oder	psychischen	Beeinträchtigung	oder	wegen	einer	Be-
hinderung	 keine	 Mund-Nase-Bedeckung	 tragen	 können	
und	dies	durch	eine	ärztliche	Bescheinigung	nachweisen	
können,	ausgenommen	sind.	Die	Pflicht	zum	Tragen	der	
Mund-Nase-Bedeckung	 gilt	 auch	 vor	 Praxen	 und	 auf	
Parkplätzen.	Das	Abnehmen	der	Mund-Nase-Bedeckung	
ist	unter	Einhaltung	des	Mindestabstandes	von	1,5	Meter	
zulässig,	 solange	 es	 zur	 Kommunikation	 mit	 Menschen	
mit	Hörbehinderungen,	die	auf	das	Lippenlesen	angewie-
sen	sind,	erforderlich	ist.	Beschäftigte	mit	Besucherkon-
takt	 sind	 in	 den	 gemeinsam	 genutzten	 Innenbereichen	
verpflichtet,	 eine	 Mund-Nase-Bedeckung	 (zum	 Beispiel	
Alltagsmaske,	Schal,	Tuch)	zu	tragen,	dies	gilt	nicht,	so-
weit	sie	durch	eine	geeignete	Schutzvorrichtung	geschützt	
werden	oder	beim	Verräumen	von	Ware	der	Abstand	zu	
anderen	Personen	ausreichend	gewährleistet	ist.	Das	Ab-
nehmen	der	Mund-Nase-Bedeckung	ist	unter	Einhaltung	
des	Mindestabstandes	von	1,5	Meter	zulässig,	solange	es	
zur	 Kommunikation	 mit	 Menschen	 mit	 Hörbehinderun-
gen,	die	auf	das	Lippenlesen	angewiesen	sind,	erforder-
lich	ist.“

5.	 Anlage	7	Abschnitt	III	Nummer	4	wird	wie	folgt	gefasst:

„4.	 Beschäftigte	mit	Besucherkontakt	sind	in	den	gemeinsam	
genutzten	Innenbereichen	verpflichtet,	eine	Mund-Nase-
Bedeckung	(zum	Beispiel	Alltagsmaske,	Schal,	Tuch)	zu	
tragen,	 dies	 gilt	 nicht,	 soweit	 sie	 durch	 eine	 geeignete	
Schutzvorrichtung	geschützt	werden	oder	der	Abstand	zu	
anderen	Personen	ausreichend	gewährleistet	ist.	Das	Ab-
nehmen	der	Mund-Nase-Bedeckung	ist	unter	Einhaltung	
des	Mindestabstandes	von	1,5	Meter	zulässig,	solange	es	
zur	 Kommunikation	 mit	 Menschen	 mit	 Hörbehinderun-
gen,	die	auf	das	Lippenlesen	angewiesen	sind,	erforder-
lich	ist.“

6.	 Anlage	9	Abschnitt	I	Nummer	4	wird	wie	folgt	gefasst:

„4.	 Für	 Nutzerinnen	 und	 Nutzer	 besteht	 die	 Pflicht,	 eine	
Mund-Nase-Bedeckung	 (zum	 Beispiel	 Alltagsmaske,	
Schal,	Tuch)	zu	tragen,	wobei	Kinder	bis	zum	Schulein-
tritt	 und	 Menschen,	 die	 aufgrund	 einer	 medizinischen	
oder	psychischen	Beeinträchtigung	oder	wegen	einer	Be-
hinderung	 keine	 Mund-Nase-Bedeckung	 tragen	 können	
und	dies	durch	eine	ärztliche	Bescheinigung	nachweisen	
können,	ausgenommen	sind.	Die	Pflicht	zum	Tragen	der	
Mund-Nase-Bedeckung	 gilt	 auch	 vor	 Bibliotheken	 und	
auf	 Parkplätzen.	 Das	Abnehmen	 der	 Mund-Nase-Bede-
ckung	ist	unter	Einhaltung	des	Mindestabstandes	von	1,5	
Meter	zulässig,	solange	es	zur	Kommunikation	mit	Men-
schen	 mit	 Hörbehinderungen,	 die	 auf	 das	 Lippenlesen	
angewiesen	sind,	erforderlich	ist.	Beschäftigte	mit	Besu-

cherkontakt	sind	in	den	gemeinsam	genutzten	Innenberei-
chen	verpflichtet,	eine	Mund-Nase-Bedeckung	(zum	Bei-
spiel	Alltagsmaske,	Schal,	Tuch)	zu	tragen,	dies	gilt	nicht,	
soweit	 sie	 durch	 eine	 geeignete	 Schutzvorrichtung	 ge-
schützt	werden	oder	beim	Verräumen	von	Medien	o.	Ä.	
der	Abstand	zu	anderen	Personen	ausreichend	gewährleis-
tet	ist.	Das	Abnehmen	der	Mund-Nase-Bedeckung	ist	un-
ter	Einhaltung	des	Mindestabstandes	von	1,5	Meter	zuläs-
sig,	 solange	 es	 zur	 Kommunikation	 mit	 Menschen	 mit	
Hörbehinderungen,	die	 auf	das	Lippenlesen	 angewiesen	
sind,	erforderlich	ist.“

7.	 Anlage	34	Abschnitt	I	Nummer	9	wird	wie	folgt	gefasst:

„9.	 Für	 Kundinnen	 und	 Kunden	 besteht	 die	 Pflicht,	 eine	
Mund-Nase-Bedeckung	 (zum	 Beispiel	 Alltagsmaske,	
Schal,	Tuch)	zu	tragen,	wobei	Kinder	bis	zum	Schulein-
tritt	 und	 Menschen,	 die	 aufgrund	 einer	 medizinischen	
oder	psychischen	Beeinträchtigung	oder	wegen	einer	Be-
hinderung	 keine	 Mund-Nase-Bedeckung	 tragen	 können	
und	dies	durch	eine	ärztliche	Bescheinigung	nachweisen	
können,	ausgenommen	sind.	Die	Pflicht	zum	Tragen	der	
Mund-Nase-Bedeckung	gilt	auch	vor	Beherbergungsstät-
ten	und	auf	Parkplätzen.	Das	Abnehmen	der	Mund-Nase-
Bedeckung	 ist	 unter	 Einhaltung	 des	 Mindestabstandes	
von	 1,5	 Meter	 zulässig,	 solange	 es	 zur	 Kommunikation	
mit	Menschen	mit	Hörbehinderungen,	die	auf	das	Lippen-
lesen	angewiesen	sind,	erforderlich	 ist.	Beschäftigte	mit	
Besucherkontakt	sind	in	den	gemeinsam	genutzten	Innen-
bereichen	verpflichtet,	eine	Mund-Nase-Bedeckung	(zum	
Beispiel	Alltagsmaske,	Schal,	Tuch)	 zu	 tragen,	 dies	 gilt	
nicht,	soweit	sie	durch	eine	geeignete	Schutzvorrichtung	
geschützt	werden	oder	beim	Verräumen	von	Ware	der	Ab-
stand	zu	anderen	Personen	ausreichend	gewährleistet	ist.	
Das	Abnehmen	der	Mund-Nase-Bedeckung	ist	unter	Ein-
haltung	 des	 Mindestabstandes	 von	 1,5	 Meter	 zulässig,	
solange	es	zur	Kommunikation	mit	Menschen	mit	Hörbe-
hinderungen,	 die	 auf	 das	 Lippenlesen	 angewiesen	 sind,	
erforderlich	ist.“

8.	 Anlage	37	wird	wie	folgt	geändert:

a)	 Abschnitt	II	Nummer	4	Satz	1	wird	wie	folgt	gefasst:

„Die	Beschäftigten	und	Teilnehmenden	sollen	im	gesam-
ten	Gebäude	eine	Mund-Nase-Bedeckung	(zum	Beispiel	
Alltagsmaske,	Schal,	Tuch)	tragen,	wobei	Kinder	bis	zum	
Schuleintritt	und	Menschen,	die	aufgrund	einer	medizini-
schen	oder	psychischen	Beeinträchtigung	oder	wegen	ei-
ner	 Behinderung	 keine	 Mund-Nase-Bedeckung	 tragen	
können	und	dies	durch	eine	ärztliche	Bescheinigung	nach-
weisen	können,	ausgenommen	sind.“

b)	 Abschnitt	III	wird	wie	folgt	gefasst:

	 „III Für die Durchführung von unverzichtbaren schu-
lischen Veranstaltungen, soweit diese Veranstaltungen 
der Umsetzung der Pflicht aus § 117 Satz 2 SchulG 
M-V der Schulen in freier Trägerschaft dienen und 
diese in Schulen oder in und auf schulischen Anlagen 
stattfinden, sind folgende Auflagen einzuhalten:
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1.	 Die	Schulen	in	freier	Trägerschaft	haben	für	die	Durch-
führung	der	bezeichneten	Veranstaltungen	ein	Hygie-
ne-	 und	 Sicherheitskonzept	 zu	 entwickeln,	 welches	
umzusetzen	und	auf	Anforderung	der	zuständigen	Ge-
sundheitsbehörde	im	Sinne	des	§	2	Absatz	1	Infektions-
schutzausführungsgesetz	 Mecklenburg-Vorpommern	
vorzulegen	ist.

2.	 Die	weiteren	allgemeinen	Auflagen	des	Abschnittes	I	
gelten	für	die	bezeichneten	Veranstaltungen	nicht.

3.	 Diese	Veranstaltungen	 sollen	 vorrangig	 im	 Rahmen	
von	 Telefon-	 oder	Videoschaltkonferenzen	 durchge-
führt	werden.

4.	 Die	Einhaltung	des	erforderlichen	Mindestabstandes	
von	 1,5	 Meter	 zwischen	 Personen,	 ausgenommen	
zwischen	 Angehörigen	 eines	 Hausstandes	 und	 Be-
gleitpersonen	 Pflegebedürftiger,	 ist	 durchgängig	 zu	
sichern.

5.	 Für	 alle	 teilnehmenden	 Personen	 ist	 ein	 fester	 Sitz-
platz	vorzusehen.

6.	 Für	alle	teilnehmenden	Personen	ist	das	Tragen	einer	
Mund-Nase-Bedeckung	Pflicht.	Von	der	Pflicht	zum	
Tragen	 einer	 Mund-Nase-Bedeckung	 sind	 folgende	
Personen	ausgenommen:

a)	 Schülerinnen	und	Schüler,	 die	die	 Jahrgangsstu-
fen	 1	 bis	 4	 besuchen,	 sofern	 sie	 sich	 im	 Freien	
aufhalten;

b)	 Personen,	die	aufgrund	einer	medizinischen	oder	
psychischen	 Beeinträchtigung	 oder	 wegen	 einer	
Behinderung	 keine	 Mund-Nase-Bedeckung	 tra-
gen	können.	Die	Einschränkung	des	Tragens	einer	
Mund-Nase-Bedeckung	aufgrund	einer	medizini-
schen	 oder	 psychischen	 Beeinträchtigung	 oder	
Behinderung	ist	glaubhaft	zu	machen.	Im	Zweifel	
kann	die	Vorlage	eines	ärztlichen	Attestes	verlangt	
werden;

c)	 Schülerinnen	und	Schüler	der	allgemein	bildenden	
Schulen,	sofern	sie	sich	im	Freien	lediglich	in	der	
für	sie	definierten	Gruppe	aufhalten	und	den	Min-
destabstand	von	1,5	Meter	einhalten.	Die	Gruppen	
werden	gemäß	des	Planes	für	Infektionsschutz	und	
Hygienemaßnahmen	 für	 die	 Schulen	 in	 Mecklen-
burg-Vorpommern	(Hygieneplan	für	SARS-CoV-2)	
in	der	jeweils	geltenden	Fassung	definiert;

d)	 Schülerinnen	und	Schüler	der	beruflichen	Schu-
len,	sofern	sie	sich	im	Freien	in	ihrem	Klassenver-
band	aufhalten	und	den	erforderlichen	Mindestab-
stand	von	1,5	Meter	einhalten;

e)	 Integrationshelferinnen	 und	 Integrationshelfer,	
die	 Schülerinnen	 und	 Schüler	 mit	 dem	 Förder-
schwerpunkt	 Sprache	 oder	 Hören	 begleiten.	 Es	
wird	dringend	empfohlen	eine	Mund-Nase-Bede-
ckung	zu	tragen.

	 Von	der	Aufnahme	von	Nahrung	und	Flüssigkei-
ten	ist	soweit	möglich	abzusehen.	Das	Abnehmen	
der	 Mund-Nase-Bedeckung	 ist	 unter	 Einhaltung	
des	Mindestabstandes	von	1,5	Meter	zulässig,	so-
lange	 es	 zur	Kommunikation	mit	Menschen	mit	
Hörbehinderungen,	die	auf	das	Lippenlesen	ange-
wiesen	sind,	erforderlich	ist.

7.	 Die	 anwesenden	 Personen	 sind	 in	 einer	 Anwesen-
heitsliste	zu	erfassen,	die	mindestens	die	 folgenden	
Angaben	 enthalten	 muss:	 Vor-	 und	 Familienname,	
vollständige	Anschrift,	Telefonnummer	sowie	Datum	
und	 Uhrzeit.	 Die	Anwesenheitsliste	 ist	 vom	Veran-
stalter	oder	der	Veranstalterin	für	die	Dauer	von	vier	
Wochen	nach	Ende	der	Veranstaltung	aufzubewahren	
und	 der	 zuständigen	 Gesundheitsbehörde	 im	 Sinne	
des	§	2	Absatz	1	Infektionsschutzausführungsgesetz	
Mecklenburg-Vorpommern	 auf	 Verlangen	 vollstän-
dig	herauszugeben.	Die	zu	erhebenden	personenbe-
zogenen	 Daten	 dürfen	 zu	 keinem	 anderen	 Zweck,	
insbesondere	 nicht	 zu	 Werbezwecken,	 weiterverar-
beitet	 werden.	 Die	 Informationspflicht	 nach	 Arti-
kel	13	der	Datenschutzgrundverordnung	kann	durch	
einen	Aushang	erfüllt	werden.	Die	Anwesenheitsliste	
ist	so	zu	führen	und	zu	verwahren,	dass	die	personen-
bezogenen	 Daten	 für	 Dritte,	 insbesondere	 andere	
Veranstaltungsteilnehmer,	 nicht	 zugänglich	 sind.	
Wenn	sie	nicht	von	der	Gesundheitsbehörde	angefor-
dert	 wird,	 ist	 die	 Anwesenheitsliste	 unverzüglich	
nach	Ablauf	 der	Aufbewahrungsfrist	 zu	vernichten.	
Die	Personen,	die	sich	in	die	Anwesenheitsliste	ein-
zutragen	 haben,	 sind	 verpflichtet,	 vollständige	 und	
wahrheitsgemäße	Angaben	zu	den	Daten	zu	machen.	
Die	oder	der	zur	Datenerhebung	Verpflichtete	hat	zu	
prüfen,	ob	die	angegebenen	Kontaktdaten	vollständig	
sind	und	ob	diese	offenkundig	falsche	Angaben	ent-
halten	(Plausibilitätsprüfung).	Personen,	die	die	Er-
hebung	 ihrer	Kontaktdaten	verweigern	oder	unvoll-
ständige	oder	falsche	Angaben	machen,	sind	von	der	
Veranstaltung	auszuschließen.

8.	 Die	 anwesenden	 Personen	 sind	 in	 geeigneter	 Weise	
(zum	Beispiel	durch	Hinweisschilder	an	Eingangstü-
ren)	darauf	hinzuweisen,	dass	deren	Teilnahme	an	der	
Veranstaltung	ausgeschlossen	ist,	wenn	sie	Symptome	
aufweisen,	die	auf	eine	Erkrankung	mit	COVID-19	im	
Sinne	der	dafür	jeweils	aktuellen	Kriterien	des	Robert	
Koch-Instituts	hinweisen.	Das	gilt	nicht,	wenn	das	Er-
gebnis	einer	bei	diesen	Personen	vorgenommenen	mo-
lekularbiologischen	 Testung	 auf	 das	Vorliegen	 einer	
Infektion	 mit	 dem	 Coronavirus	 SARS-CoV-2,	 die	
höchstens	 48	 Stunden	 vor	 der	 Veranstaltung	 vorge-
nommen	worden	ist,	negativ	ausfällt.

9.	 Speisen	 und	 Getränke	 dürfen	 nicht	 angeboten	 wer-
den.“

9.	 Anlage	40	Abschnitt	I	Nummer	6	wird	wie	folgt	gefasst:

„6.	 Für	die	Teilnehmenden	besteht	in	Innenräumen	die	Pflicht,	
eine	Mund-Nase-Bedeckung	(zum	Beispiel	Alltagsmaske,	
Schal,	Tuch)	zu	tragen,	wobei	Kinder	bis	zum	Schulein-
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tritt	 und	 Menschen,	 die	 aufgrund	 einer	 medizinischen	
oder	psychischen	Beeinträchtigung	oder	wegen	einer	Be-
hinderung	 keine	 Mund-Nase-Bedeckung	 tragen	 können	
und	dies	durch	eine	ärztliche	Bescheinigung	nachweisen	
können,	 ausgenommen	 sind.	Das	Abnehmen	der	Mund-
Nase-Bedeckung	ist	unter	Einhaltung	des	Mindestabstan-
des	von	1,5	Meter	zulässig,	solange	es	zur	Kommunika-
tion	 mit	 Menschen	 mit	 Hörbehinderungen,	 die	 auf	 das	
Lippenlesen	angewiesen	sind,	erforderlich	ist.	Im	Freien	
wird	 das	Tragen	 einer	 Mund-Nase-Bedeckung	 dringend	
empfohlen.	Beschäftigte	mit	Besucherkontakt	sind	in	den	
gemeinsam	 genutzten	 Innenbereichen	 verpflichtet,	 eine	
Mund-Nase-Bedeckung	 (zum	 Beispiel	 Alltagsmaske,	
Schal,	Tuch)	 zu	 tragen,	 dies	gilt	 nicht,	 soweit	 sie	durch	
eine	geeignete	Schutzvorrichtung	geschützt	werden	oder	
beim	Verräumen	von	Ware	der	Abstand	zu	anderen	Perso-
nen	 ausreichend	 gewährleistet	 ist.	 Das	 Abnehmen	 der	
Mund-Nase-Bedeckung	ist	unter	Einhaltung	des	Mindest-
abstandes	von	1,5	Meter	zulässig,	solange	es	zur	Kommu-
nikation	mit	Menschen	mit	Hörbehinderungen,	die	auf	das	
Lippenlesen	angewiesen	sind,	erforderlich	ist.“

10.	Die	Anlage	41	wird	wie	folgt	gefasst:
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„Anlage 41 zu § 8 Absatz 6

Auflagen für Fahrzeuge des öffentlichen Personennahverkehrs

(Straßenbahnen, Busse, Taxen), in den Zügen des
Schienenpersonenverkehrs, auf allen ausschließlich innerhalb

Mecklenburg-Vorpommerns verkehrenden Fähren und in sonstigen

Verkehrsmitteln mit Publikumsverkehr (zum Beispiel Luftfahrzeuge)

1. Fahrgäste sind verpflichtet im Innenbereich eine Mund-Nase-Bedeckung (zum
Beispiel Alltagsmaske, Schal, Tuch) zu tragen. In öffentlich zugänglichen
Bereichen von Bahnhofsgebäuden und von anderen Innenbereichen sonstiger
Einrichtungen des Öffentlichen Personenverkehrs, in den dem
Publikumsverkehr zugänglichen Innenbereichen von Häfen, in
Abfertigungshallen an Flughäfen und für Schiffsreisen sowie an
Bushaltestellen und in anderen Wartebereichen im Freien von Einrichtungen
der Personenbeförderung, sofern der Abstand von 1,5 Meter nicht
eingehalten werden kann, gilt Satz 1 entsprechend. Die Pflicht zum Tragen
der Mund-Nase-Bedeckung gilt nicht für Kinder bis zum Schuleintritt und
für Menschen, die aufgrund einer medizinischen oder psychischen
Beeinträchtigung oder wegen einer Behinderung keine Mund-Nase-Bedeckung
tragen können und dies durch eine ärztliche Bescheinigung nachweisen
können. Das Abnehmen der Mund-Nase-Bedeckung ist unter Einhaltung
des Mindestabstandes von 1,5 Meter zulässig, solange es zur
Kommunikation mit Menschen mit Hörbehinderungen, die auf das Lippenlesen 
angewiesen sind, erforderlich ist.

2. Beschäftigte mit Kundenkontakt sind in den in Satz 1 und 2 genannten 
Bereichen verpflichtet, eine Mund-Nase-Bedeckung (zum Beispiel 
Alltagsmaske, Schal, Tuch) zu tragen, dies gilt nicht, soweit sie durch eine 
geeignete Schutzvorrichtung geschützt werden oder beim Verräumen von 
Ware der Abstand zu anderen Personen gewährleistet ist. Das Abnehmen der 
Mund-Nase-Bedeckung ist unter Einhaltung des Mindestabstandes von 1,5 
Meter zulässig, solange es zur Kommunikation mit Menschen mit 
Hörbehinderungen, die auf das Lippenlesen angewiesen sind, erforderlich 
ist.“
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11.	Anlage	43	wird	wie	folgt	geändert:

a)	 In	Nummer	1	Satz	9	werden	die	Wörter	„von	der	Tätigkeit	
beziehungsweise	der	Inanspruchnahme	der	Leistung	aus-
zuschließen“	durch	die	Wörter	„von	der	Teilnahme	auszu-
schließen“	ersetzt.

b)	 In	Nummer	2	wird	folgender	Satz	2	angefügt:

	 „Dieses	muss	für	jeden	Trauraum	die	nach	den	räumlichen	
Verhältnissen	mögliche	Größe	des	Teilnehmerkreises	im	
Rahmen	der	Obergrenze	von	höchstens	10	Personen	fest-
legen.“

Artikel 2 
Inkrafttreten

Diese	Verordnung	tritt	am	Tag	nach	der	Verkündung	in	Kraft.

Schwerin,	den	20.	Januar	2021

Der Minister für Wirtschaft, 
Arbeit und Gesundheit 

Harry Glawe


